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RS OGH 1955/4/28 3Ob219/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1955

Norm

ABGB §91 C5

Rechtssatz

Kein Anspruch auf Geldunterhalt bei aufrechtem Bestand der Ehe, wenn Ehefrau die zur Haushaltsführung

notwendige Beträge bis zur Höhe von dreißig bis vierzig Schilling aus eigenem vorläu7g bezahlt, dann aber vom

Ehemann ersetzt erhält.
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